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 Veröffentlicht am 07.03.1990

Index

25/02 Strafvollzug

Norm

StVG §52 Abs1 lita;

StVG §52 Abs1 litb;

Rechtssatz

Die für die jeweiligen Arbeiten typischerweise aufzuwendenden Körperkräfte stellen ein geeignetes Kriterium für die

Unterscheidung leichter Hilfsarbeiten von schweren Hilfsarbeiten dar.
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